
 

Händler AGB​

​

1. Geltungsbereich 

Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber 

Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 

Absatz 1 BGB. 

2. Vertragsschluss: 

(1) Alle Angebote in unseren Verkaufslisten, Preislisten oder im 

Online-Shop sind freibleibend und unverbindlich. Maßgeblich ist 

die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Händlerpreisliste von 

SESES DRINKS. 

(2) Ein Vertrag kommt ausschließlich durch die Zusendung unserer 

schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. 

(3) Mit Zugang der Auftragsbestätigung und Annahme des Angebots 

gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) als wirksam 

einbezogen und akzeptiert, sofern der Wiederverkäufer den AGB 

nicht innerhalb von 48 Stunden nach Zugang der Auftragsbestätigung 

schriftlich widerspricht. 

3. Versand / Gefahrübergang 

Gegenüber Unternehmern erfolgt der Versand auf Gefahr des 

Käufers durch Post, Paketdienste, Spedition oder Bahn. Mit 

Absendung der Ware geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 

oder der zufälligen Verschlechterung auf den Besteller über. 

Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom 

Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 

4. Preise / Zahlung / Versand / Verzug / Erstaufträge 



 

(1) Die Einkaufspreise ergeben sich aus der jeweils gültigen 

Preisliste. Alle vorherigen Preislisten verlieren mit dem 

Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit. Maßgeblich 

für die Gültigkeit sind das aufgedruckte Erscheinungsdatum und 

die Preisangaben zum Zeitpunkt der Bestellung. Sofern keine 

abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, 

verstehen sich unsere Preise inklusive Verpackung, Versand 

innerhalb Deutschlands und zuzüglich Mehrwertsteuer. 

Ausgenommen sind besondere Verpackungen oder individuelle 

Handhabungskosten, die gesondert berechnet werden können. 

(2) Verzugszinsen werden in Höhe von 8% über dem jeweils 

geltenden Basiszinssatz p.a. berechnet. Wir behalten uns vor, 

einen höheren Verzugsschaden geltend zu machen. 

(4) Bei Erstbestellungen erfolgt die Abrechnung per Vorkasse.  

4. UVP Richtline 

Um einen fairen Ablauf zu gewährleisten, verfügt SESES DRIINKS 

eine UVP Richtlinie, die nicht unterschritten werden soll. Die 

UVP ist exkl. MWSt. UVP ab 01.01.2026 

●​ 5,95 € für 0,25 l Fruchtreduktion 

●​ 11,90  € für 0,75 l Fruchtreduktion 

●​ 79,35 € für 5 l Bag-in-Box (BIB)Fruchtreduktion 

5. Weitere Kosten 

Der Käufer ist für den eigenen Vertrieb der gekauften Produkte 

verantwortlich. Alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem 

Vertrieb, zB Werbung, entstehen, sind durch die vereinbarten 

Preise abgegolten. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung 

oder zusätzliche Kosten, die über die vereinbarten Preise 

hinausgehen 

6. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrechte 



 

(1) Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn 

seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder 

unbestritten sind. 

(2) Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der 

Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 

gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

7. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die 

gelieferte Ware im Eigentum von SESES DRINKS. Der Käufer ist 

jedoch berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 

Geschäftsbetrieb weiterzuveräußern. Alle hieraus entstehenden 

Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer bereits jetzt an 

SESES DRINKS in Höhe des jeweiligen Rechnungswerts 

(einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Der Käufer bleibt trotz 

dieser Abtretung zur Einziehung der Forderungen berechtigt. 

8. Probenrabatt 

(1) Wir gewähren auf Verkostungsmuster zur Weitergabe an 

Kunden einen Rabatt von 30% auf unsere UVP. Bei der 

Erstbestellung ab 180 Flaschen oder 135 Litern wird der 

Rechnungsbetrag für die Muster wieder gutgeschrieben. 

(2) Sollten nach der Erstbestellung weitere Muster zur 

Weitergabe an Kunden benötigt werden, werden diese bei einer 

Folgebestellung über 180 Flaschen ebenfalls voll verrechnet. ​

 

9. Gewährleistung / Mängelrüge / Rückgriff / Herstellerregress 

(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass 

dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 

Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 



 

(2) Der Käufer hat die Ware sofort nach Erhalt auf Fehlmengen 

und Transportschäden zu prüfen und Mängel auf dem Frachtbrief 

quittieren zu lassen. Die Transportperson muss den Mangel 

durch ihre Unterschrift bestätigen. Offensichtliche Mängel der 

Ware müssen SESES DRINKS spätestens drei Tage nach Erhalt der 

Ware schriftlich mitgeteilt werden. 

(3) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter 

Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem 

Besteller. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das 

Gesetz gemäß § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) längere 

Fristen zwingend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der 

Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 

(4) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte 

Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des 

Gefahrübergangs vorlag, so werden wir für die Ware, 

vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge, Ersatzware liefern. 

Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb 

angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von 

vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 

(5) Kein Mangel ist das Absetzen von Fruchtstückchen, die sich 

durch Lagerung ergeben. 

(6) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – 

unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag 

zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

(7) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher 

Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur 

unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei 

natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die 

nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 

Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, aufgrund besonderer 

äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 

vorausgesetzt sind. 



 

(8) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der 

Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 

ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die 

von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als 

die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei 

denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen 

Gebrauch. 

9) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur 

insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die 

gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden 

Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des 

Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt 

ferner Absatz 6 entsprechend. 

 

10. Austauschgarantie 

SESES DRINKS gewährt einen Austausch der Produkte, sofern das 

Mindesthaltbarkeitsdatum noch mindestens sechs Monate beträgt, 

nicht länger jedoch als sieben Monate. Die Ware muss 

ordnungsgemäß verpackt und versendet werden. Für alle 

Rücksendungen, unabhängig von der Frist oder dem Grund, trägt 

der Käufer die Versandkosten. Wir behalten uns vor, 

Rücksendungen, die nach Ablauf der sechsmonatigen Frist oder 

nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums erfolgen, nach eigenem 

Ermessen anzunehmen oder abzulehnen. 

 

12. Haftung auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz 

(1) Sofern die Ansprüche auf einer vorsätzlichen 

Pflichtverletzung durch uns, unsere Vertreter oder unsere 

Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir auf Schadensersatz nach 

den gesetzlichen Bestimmungen. Beruhen die Ansprüche auf einer 



 

grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder unsere 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, so ist die Haftung auf den 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(2) Sofern wir oder unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 

schuldhaft eine Pflicht verletzt haben, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 

ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 

gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 

vertraut – und kein Fall der Haftung nach den gesetzlichen 

Bestimmungen vorliegt – ist die Haftung auf den 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(3) Darüber hinaus ist unsere Haftung auf Schadenersatz 

ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch, soweit gegen uns als 

Lieferanten Rückgriffsansprüche gem. § 478 BGB geltend gemacht 

werden. 

(4) Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen 

gelten auch für sonstige Ansprüche, insbesondere deliktische 

Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

statt der Leistung. 

(5) Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen 

gelten nicht für gegebenenfalls bestehende Ansprüche gem. §§ 

1, 4 Produkthaftungsgesetz oder wegen schuldhafter Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Sie gelten auch 

nicht, soweit wir eine Garantie für die Beschaffenheit unserer 

Ware oder einen Leistungserfolg oder ein Beschaffungsrisiko 

übernommen haben und der Garantiefall eingetreten ist oder das 

Beschaffungsrisiko sich realisiert hat. 

(6) Eine Haftung aus der Übernahme eines Beschaffungsrisikos 

trifft uns nur, wenn wir das Beschaffungsrisiko ausdrücklich 

schriftlich übernommen haben. 

(7) Sofern nicht die vorgenannten Haftungsausschlüsse und 

-beschränkungen bei Ansprüchen aus der Produzentenhaftung gem. 

§ 823 BGB eingreifen, ist unsere Haftung auf die 



 

Ersatzleistung unserer Versicherung begrenzt. Soweit diese 

nicht oder nicht vollständig eintritt, sind wir bis zur Höhe 

der Deckungssumme zur Haftung verpflichtet. Diese Ziffer gilt 

nicht bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit. 

(8) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, 

gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer 

Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen. 

(9) Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden 

Regelungen nicht verbunden. 

13. Erfüllungsort / Gerichtsstand / Anwendbares Recht 

Erfüllungsort ist der Sitz von SESES DRINKS. Gerichtsstand für 

alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag ist Coburg. Dieser Vertrag und alle Rechtsbeziehungen 

zwischen den Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

14. Datenschutz 

Ihre Daten werden ohne Ihre Einwilligung nur zur Abwicklung 

der Bestellung verwendet und gespeichert. Ihre Daten werden 

nur im für die Abwicklung notwendigen Umfang an unsere 

Dienstleistungspartner (wie Post und Spedition) weitergegeben. 

Darüber hinaus werden Ihre Daten nicht an Dritte 

weitergegeben.  

15. Individuelle Vereinbarungen 

Zwischen dem Besteller und SESES DRINKS können individuelle 

Vereinbarungen getroffen werden, die von diesen AGB abweichen 

und diese außer Kraft setzen. Solche Vereinbarungen bedürfen 

jedoch der schriftlichen Form und gelten grundsätzlich nur für 



 

einen Zeitraum von einem Jahr, sofern keine abweichende 

Vereinbarung getroffen wird. 

 

17. Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden oder eine 

Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon 

unberührt. Die Partei verpflichtet sich, anstelle der 

unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung 

zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 

Regelung am nächsten kommt bzw. diese Lücke ausfüllt. 
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